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Erwägungen
E. 2
Bei der gewünschten Tunnellösung und bei einer N16b von Biel nach Tavannes müssen zwischen Tavannes und Moutier Strassen gebaut werden, müssen Dorfumfahrungen gebaut werden, die jetzt mit diesem Projekt nicht mehr gebaut werden müssten, weil wir die N16 in bezug auf die Linienführung in diese Region legen können.
E. 3
Die vorgeschlagene Tunnellösung wird gesamthaft mehr und nicht weniger Strassen in die Gegend bringen. Ich möchte Sie bitten, dass Sie das aus meinem Munde zur Kennt- nis nehmen. Es werden mehr Strassen gebaut - ob sie dann benützt werden, ist eine andere Frage.
E. 4
Der Anschluss der N16 an die N5 im ökologisch äusserst heiklen Bereich derGrenchnerWiti ist heute nicht mehr zu ver- antworten. Frau Misteli hat es gesagt; ich muss es den Solo- thurnern klar und deutlich sagen - Herr Scheidegger hat un- terschrieben, hat es aber hier dargestellt -: Man kann den An- schluss nicht unterirdisch an die N16 auf der Grenchner Witi machen, die wir unterfahren sollen/müssen/dürfen. Man kann nicht sagen, der Anschluss müsse gemacht werden, der An- schluss könne nur in die Grenchner Witi gelegt werden. Ein unterirdischer Anschluss ist dort schlicht und einfach nicht möglich. Sie müssen wissen, meine lieben Solothurner, was Sie wollen! Drei politisch brisante Gesichtspunkte sind zu berücksich- tigen:
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